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Vorbemerkung 
 
 
Auch im Jahre 2008 konnte der Verein Hoppenbank neben seinen Kernaufgaben zusätzliche 
Projekte beginnen: 
 

- Fortsetzung des Projekts Berufshilfe über das Landesprogramm Chance III des 
Europäischen Sozialfonds und der Förderung über die BAGIS Bremen. 

 
- Förderung der EU-Projekte LOS im Bereich Ehrenamtliche Straffälligenhilfe und 

 
- HIGELO (Hier geht`s los) 

 
- Ausweitung der Betreuung von Integrationsjobs im KompetenzCentrum in Kooperation 

mit Förderwerk GmbH 
 
Daneben wurde das EU-Projekt ¿ber Xenos Ăstep by stepñ im Jugendvollzug erfolgreich 
beendet ï eine Neuauflage ist f¿r 2010 ¿ber das Landesprogramm ĂStopp der Jugendgewaltñ 
geplant. 
 
Ende des Jahres 2008 wurde das Qualitätsmanagementsystem des Vereins nach DIN EN 
9001:2000 zertifiziert von bag cert. 
 
Das KompetenzCentrum hat sich weiter etabliert im Übergangsmanagement von der Haft in 
die Freiheit ï mit den Projekten Entlassungsvorbereitung, Berufshilfe und Integrations-
begleitung sowie diversen Kurs- und Trainingsangeboten. 
 
Für 2009 und 2010 plant der Verein die bestehenden Arbeitsfelder erfolgreich weiter 
auszubauen und zu entwickeln, Arbeits- und Beschäftigungsangebote für Straffällige 
zu intensivieren und zusätzliche Projekte zu etablieren. 
 
 
A. Welchner 
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Die Entwicklung des Vereins und der Projektarbeit im Überblick 
 

Ʒ 1971 Gründung und erstes Haus in 
der Straße Hoppenbank 
 
 

Ʒ 1979 Einweihung Haus Fedelhören 
 
 

Ʒ 1979 Entlassungsvorbereitung 
 
 

Ʒ 1982 Brücke Bremen 
 
 

Ʒ 1984 Projekt Nachbetreuung, in 2003 

Übergang in das Projekt AHAB 
 
 

Ʒ 1986 Teestube 
 
 

Ʒ 1986 Projekt 
Untersuchungshaftvermeidung 
 
 

Ʒ 1990 Projekt Drogen/Methadon, in 

2003 Übergang in das Projekt AHAB 
 
 

Ʒ 1990 Projekt Betreutes Wohnen, in 

2003 Übergang in das Projekt AHAB 
 
 

Ʒ 1993 Berufshilfebüro / Berufshilfe in 
der Arbeit mit Straffälligen 
 
 

Ʒ 1995 Projekt Freie Integrations- und 
Resozialisierungshilfen 
 
 

Ʒ 1995 Verkürzung von 
Ersatzfreiheitsstrafen, eingestellt 2003 wegen 

Auslauf der Förderung 
 
 

Ʒ 1995 Berufshilfebüro / Soziale und 
berufliche Wiedereingliederung von 
Strafgefangenen und Strafentlassenen 
 
 

Ʒ 1995 Aktionsprogramm der EU 
LEONARDO DA VINCI / Entwicklung 
von Lernmodulen, (eingestellt 2000 wegen 

Auslauf der Förderung) 
 
 

Ʒ 1996 Projekt CLEAN CITY (eingestellt 

2002 wegen mangelhafter Finanzierung) 

 

Ʒ 1997 Arbeits- und Berufsförderung 
schwerstvermittelbarer Strafgefangener 
- eine Maßnahme nach § 242s AFG zur 
Weiterbeschäftigung ehemaliger 
Mitarbeiter des Bremer Vulkan 
(MyPegasus), (eingestellt 2000 wegen Auslauf 

der Förderung) 
 
 

Ʒ 1997 Start Projekt TELiS (Telelernen 
im Strafvollzug) in Zusammenarbeit mit 
dem Justizministerium des Landes 
Brandenburg und der Ländlichen 
Erwachsenenbildung (LEB) 
Niedersachsen, unterstützt durch die 
Europäische Union im Rahmen der 
Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung ï 
INTEGRA (Eingestellt 2000 wegen Auslauf der 

Förderung) 
 
 

Ʒ 1998 Projekt CLEAN CITY III 
(eingestellt 2002 wegen mangelhafter Finanzierung) 
 
 

Ʒ 1999 Global Bangemann Challenge 
und Connect ï Programm, (eingestellt 2000 

wegen Auslauf der Förderung) 
 
 

Ʒ 2000 Berufshilfebüro in der JVA ï 
Bremen und bei den sozialen Diensten 
der Justiz im Rahmen eines 
Landesprogramms 
 
 

Ʒ 2001/2002 Einrichtung EVB- Pool für 
die Justizvollzugsanstalt Bremen in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 
SOJUS, der Justizvollzugsanstalt 
Bremen, dem Verein Bremische 
Straffälligenbetreuung und dem Verein 
Kommunale Drogenpolitik für 
akzeptierende Drogenarbeit e.V. 
 
 

Ʒ 2002 Zusammenführung der Projekte 
Nachbetreuung / Betreutes Wohnen und 
Drogen / Methadon in das neue Projekt 
AHAB - Ambulante Hilfen - Ambulante 
Betreuung  
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Ʒ 2002 Mitarbeit an der 
Entwicklungspartnerschaft e-Lis (e-lear-
ning im Strafvollzug), gefördert über die 
Europäische Union im Rahmen der GI 
Equal. Teilprojekt 29 - ñLerninsel 
Teestubeò in Verbindung mit der 
Allgemeinen Berufsschule, Laufzeit bis 
2006 
  
 

Ʒ 2002 Start des Projekts 
Ehrenamtliche Hilfen für Straffällige  
 
 

Ʒ 2002 Sozialberatungszentrum für 
Straffällige Bremen ï Nord, eine 
Kooperation zwischen den Sozialen 
Diensten der Justiz, Hoppenbank e.V. 
(Brücke Bremen, Berufshilfebüro und 
Ehrenamt) und dem Verein Bremische 
Straffälligenbetreuung 
(Schuldnerberatung) 
 
 

Ʒ 2003 Start des Projekts Berufshilfe 
für ausländische Straffällige im 
Rahmen des EU - Programms XENOS, 
Arbeit und Leben in Vielfalt. Laufzeit 
2003 bis 2005  
 
 

Ʒ 2003 Fortsetzung des Projekts 
EEPPI - European Educational Project 
for Penitentiary Institutions  
 
 

Ʒ 2003 Beantragung des Projekts ñThe 
Whereabout of Exprisonersò ï Verbleibs- 
und Rückfallforschung für Inhaftierte der 
JVA Bremen 

 
 

Ʒ 2005 Das EU-Projekt ĂXenosñ ï 
Berufshilfe für ausländische Straffällige 
ï wurde beendet 

 
 

Ʒ 2005 Start des EU-Projekts 
Equal/BABE mit dem Schwerpunkt 
Rehabilitation ï Kunsttherapie, 
Ergotherapie und Arbeitserprobung, 
durchgeführt in der JVA Bremen 

 

 
 
 

Ʒ 2005 Betreuung und Koordination 
von InJobs 
(Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Strafentlassene und Langzeitarbeitslose 
mit 1,-- ú Mehraufwandsentschädigung) 

 
 

Ʒ 2005 Neubelebung des Projektes ï 
Reduzierung von Ersatzfreiheitsstrafen 
im Strafvollzug 

 
 

Ʒ 2006 Fortsetzung des Projektes 
Berufshilfe über das Landesprogramm 
CHANCE II/Europäischer Sozialfonds 
(ESF) 
 
 

Ʒ 2006 Kooperation mit dem 
Beschäftigungsträger Förderwerk mit 
dem Projekt Clean City 
 
 

Ʒ 2006 Ausbau des 
KompetenzCentrums in 
Zusammenarbeit mit dem Förderwerk 
 
 

Ʒ 2007 Erfolgreiche Beendigung des 
EU-Projektes Equal/BABE im 
Erwachsenenvollzug 
 
 

Ʒ 2007 Einzug in die Büroräume des 
KompetenzCentrums 
 
 

Ʒ 2007 Start des EU-Projekts Xenos 
ĂStep by Stepñ 
 
 

Ʒ 2007 Neue Internetpräsenz von 
Hoppenbank unter 
www.hoppenbank.info 
 
 

Ʒ 2007 Beendigung des Projekts Clean 
City, das in Kooperation mit dem 
Beschäftigungsträger Förderwerk 
durchgeführt wurde 
 
 

Ʒ 2008 Fortsetzung des Projekts 
Berufshilfe über das Landesprogramm 
Chance III des Europäischen 
Sozialfonds und der Förderung durch 
die BAGIS 
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Ʒ 2008 Beendigung des EU-Projekts 
Xenos ĂStep by Stepñ im Jugendvollzug 
 
 

Ʒ 2008 Zertifizierung des Vereins 
Hoppenbank nach DIN EN ISO 
9001:2000 über das eingeführte 
Qualitätsmanagement durch bag cert 
 
 

Ʒ 2008 Beginn der kleinen EU-Projekte 
LOS ï Ehrenamtliche Straffälligenhilfe 
und HIGELO (Hier geht´s los) 
 
 

Ʒ 2008 Brücke Bremen eröffnet  
2. Beratungsstelle bei den Sozialen 
Diensten der Justiz 
 
 

Ʒ 2008 Ausweitung der Betreuung von 
Integrationsjobs in Kooperation mit 
Förderwerk GmbH im Kompetenz-
Centrum 
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Entlassungvorbereitungs-Pool  
(EVB-Pool) Jahresbericht 2008 
 

1. EVB-Pool 
Der EVB-Pool stellt eine Verantwortungs-
gemeinschaft der an Entlassungsvorbereitung 
Beteiligten, ein Verbundsystem der operativen 
Akteure in freier Trägerschaft mit der JVA dar, 
welches über eine Koordinationsstelle, ebenfalls in 
freier Trägerschaft, gesteuert wird. 
Zusammenlaufend in eine gemeinsame Arbeits-
plattform der beteiligten Behördenvertreter / Arbeits-
gruppe SOJUS (Senatorin für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales, Senator für Justiz 
und Verfassung), der Justizvollzugsanstalt und den 
Vertretern freier Träger der Straffälligenhilfe 
(Hoppenbank e.V., Verein Bremische Straffälligen-
betreuung und Comeback GmbH). 
 
Auftrag des EVB-Pools ist, die Entlassungs-
vorbereitung erwachsener weiblicher und männlicher 
Inhaftierter, die einen besonderen Hilfebedarf 
aufweisen und eine damit verbundene kosten-
pflichtige Maßnahme im Anschluss an die 
Haftverbüßung. 
 
In enger Kooperation mit der JVA Bremen, vertreten 
durch die LeiterInnen der sieben Vollzugs-
abteilungen sind die operativen bzw. 
durchführenden Akteure der Entlassungs-
vorbereitung mit Zuordnung zum EVB-Pool  
 
Ĕ der Verein Hoppenbank e.V. mit der Koordinatorin  
    und einem EVB-Mitarbeiter 
Ĕ der Verein Bremische Straffälligenbetreuung mit  
    einer EVB-Mitarbeiterin 
Ĕ die comeback gmbH (Gesellschaft im ambulanten  
    Drogenhilfesystem) mit einer EVB-Pool 
    Mitarbeiterin. 
 
Zwischen den operativen Akteuren des EVB-Pools 
und dem in der JVA verorteten Berufshilfebüro des 
Vereins Hoppenbank bestehen klare Kooperations-
vereinbarungen, die die Entlassungsvorbereitung 
des Einzelnen, um den wichtigen Part der 
Entwicklung beruflicher Perspektiven ergänzen. 
 
Weiterer Baustein des Pools ist die Vernetzung mit 
sogenannten assoziierten Mitgliedern, namentlich 
den Sozialen Diensten der Justiz beim Landgericht 
Bremen (Gerichts- und Bewährungshilfe) und dem 
Sozialpsychiatrischen Behandlungszentrum Bremen-
Nord, die in die weitergehende Hilfeplanung frühest- 
möglich einbezogen und beteiligt werden. Während 
die enge Kooperation und Einbeziehung mit der 
Bewährungshilfe gerade bei den vorzeitigen 
Entlassungsfällen durchgehend erforderlich ist, wird 
das Sozialpsychiatrische Behandlungszentrum nur in 
besonderen Hilfebedarfsfällen (Hilfesystem für 
psychisch Kranke oder Begutachtung vor 

Vorbereitung einer stationären Alkoholtherapie) 
eingeschaltet. 
 
Durch Kooperationsvereinbarungen mit 
Schnittstellenpartnern der Entlassungsvorbe-
reitung wird das Übergangsmanagement 
vervollständigt. Die Beteiligung der internen 
Fachdienste der JVA, Soziale Dienste, 
Drogenberatung und Psychologischer Fachdienst, 
wurde im Verlauf des Entwicklungsprozesses des 
EVB-Pools zunehmend verstärkt. Eine Verstän-
digung über bestehende Arbeitsschwerpunkte wurde 
erreicht, Zuständigkeiten geklärt, Regelungen zur 
Abstimmung und Zusammenarbeit erarbeitet und zur 
regelmäßigen Verifizierung eingeplant. 
 
Hinderlich auf die Weiterentwicklung der 
Schnittstellenregelung wirkt die einmal stärker, 
einmal schwächer geführte Diskussion, der 
zunehmenden Übernahme staatlicher Aufgaben 
durch freie Träger. Entgegenzuwirken ist hier 
einerseits dadurch, dass stets Prinzipien der 
Beteiligung und Kommunikation gewahrt werden. 
Andererseits ist das Selbstverständnis der 
beteiligten Dienste, die jeweilige Zuständigkeit und 
Funktion anzuerkennen und positiv die darin 
enthaltenen Ressourcen zu erkennen, die wesentlich 
für die Erreichung von Synergieeffekten sind. 
 
Durch die Einrichtung des Koordinationsbüros im 
Dezember 2006 in der JVA, die damit verbundene 
ständige personelle Präsenz der Koordinatorin und 
die Verankerung derselben in die internen 
Konferenzsysteme, wurden entscheidende Wege zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen JVA 
und freien Trägern des EVB-Pools geebnet. 
 
Als Kennzeichen der funktionierenden Kooperation 
zwischen freien Trägern und JVA, darf nunmehr die 
zu Mitte 2008 gemeinsam erstellte und in Kraft 
gesetzte Verfügung zur Regelung des EVB-Pool-
Verfahrens im bremischen Strafvollzug gewertet 
werden, der allseits als zufriedenstellendes 
Arbeitsergebnis der Beteiligten anerkannt wird. 
 

2. Rechtsgrundlagen: 
Einzuordnen ist der Aufgabenbereich des EVB-Pools 
in die folgenden rechtlichen Rahmenbestimmungen: 
 
Á Dem Inhaftierten sind Hilfen zur Entlassung zu  
   gewähren. § 74 StVollzG in Verbindung mit 
   § 15 StVollzG 

 
Á Ziel ist die gesellschaftliche Integration nach  
   der Haftentlassung. Zur Erlangung dieses Ziels  
   soll der Vollzug ressortübergreifend koope- 
   rieren. § 154 StVollzG 

 
Á Auch die Träger der Sozialhilfe sollen mit  
   Vereinigungen gleicher Zielsetzung und  
   den sonst beteiligten Stellen zusammen 
   arbeiten und auf eine gegenseitige Ergänzung  
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hinwirken. § 68 Abs. 3 SGB XII und § 16 Abs. 2   
SGB II 

 

3. EVB-Pool-Entwicklung und gegenwärtiger  
    Stand 
Seit über 25 Jahren sind die freien Träger der 
Straffälligenhilfe in Bremen an dem Prozess der 
Weiterentwicklung der Entlassungsvorbereitung von 
Gefangenen der JVA Bremen beteiligt. Die 
Diskussion in der Arbeitsgruppe SOJUS 
(Behördenvertreter aus den Ressorts Senatorin für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 
und Senator für Justiz und Verfassung) mit der 
Leitungsebene der Justizvollzugsanstalt Bremen und 
den freien Trägern Hoppenbank e.V., Verein 
Bremische Straffälligenbetreuung und comeback 
gmbh, führte im Ergebnis zu einem gemeinsamen 
Konzept, der Initiierung des EVB-Pools. 
 
Seit dem Jahr 2003 unterstützt dieser Verbund mit 
dem EVB-Pool den bremischen Strafvollzug in der 
Entlassungsvorbereitung erwachsener Inhaftierter 
mit besonderem Hilfebedarf nach der Haft-
entlassung. 
 
Seither wird das Ursprungskonzept durchgängig 
weiterentwickelt, um den sich wandelnden 
Anforderungen und Aufgaben und gemachten 
Erfahrungen mit den damit verbundenen 
Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Weiterhin 
gilt es durchgängig im gemeinsamen Dialog die 
Weiterqualifizierung des Übergangsmanagements 
vom Strafvollzug in die Nachsorge zu entwickeln. 
 
Die Zuständigkeiten des EVB-Pools erstreckt sich 
bis auf den Jugendvollzug auf alle Vollzugs-
abteilungen der JVA Bremen, d.h. die 
Untersuchungshaft, den Bereich der Ersatzfreiheits-
strafen, die Strafhaft mit vier Vollzugsabteilungen, 
den Kurzstrafenvollzug in Bremerhaven, sowie bei 
Bedarf auf den Offenen Vollzug und Frauenvollzug 
(Am Fuchsberg). 
 
Das Jahr 2008 war u.a. geprägt von aktuellen 
Diskussionen über die Rolle der Koordination im 
EVB-Pool und Auseinandersetzungen zwischen den 
freien Trägern über die Stellenbeschreibung und die 
Ausübung der Stelle durch die Koordination. Diese 
Differenzen, die einen konzeptionellen Ursprung 
hatten, waren ausschlaggebend dafür, dass Frau 
Vrbancic zum Oktober 2008 kündigte. Seitdem hat 
Herr Rudloff vorübergehend bis zur Neubesetzung 
der Koordinatorenstelle, die Verteilung der 
zugewiesenen Fälle an die Mitarbeiter/-innen des 
EVB-Pools übernommen. 
 
Der Abstimmungsprozess innerhalb der freien 
Träger hierzu brachte kein einvernehmliches 
Ergebnis ï mit dem Hintergrund wurde im Frühjahr 
2009 auf Vorschlag des Senators für Justiz und 
Senator für Soziales die stärkere Einbindung und 
Verantwortlichkeit der JVA beschlossen: 

Die bisherige Verantwortlichkeit der Koordination für 
 

- Fallverteilung an die Mitarbeiter des EVB-
Pools 

- Erstellung des Jahresberichtes 
- Erstellung der Jahresstatistik- und Auswertung 

 
wird zukünftig auf die JVA übertragen.  
 
Die Koordination verbleibt beim Verein Hoppenbank  
(mit eingeschränkten Aufgaben) ï die Stellenanteile 
der MitarbeiterInnen des EVB-Pools (35/40 WStd 
Hoppenbank / 31,5 WStd. Brem. Strafbetreuung / 
17,5 WStd. Comback) mit den Stellenbeschrei-
bungen bleiben erhalten. Die Stellenbeschreibung 
der Koordination wird den reduzierten Aufgaben 
angepasst. 
 
Aber auch im Trägerverbund sind jedoch positive 
Entwicklungen zu verzeichnen. Die jahrelange 
Zusammenarbeit, die Anerkennung in Bezug auf 
übernommene Arbeitsbereiche, die zunehmende 
Bereitschaft zur Aufgaben- und Leistungstrans-
parenz und Akzeptanz behördlicher Controlling-
maßnahmen, haben eine Verständigung auf 
gemeinsame und qualitätssichernde Arbeitsstan-
dards ermöglicht, die in 2008 festgeschrieben 
wurden. 
 
Durch den durchgehenden Dialog mit und zwischen 
der Arbeitsgruppe SOJUS, dem Trägerverbund 
sowie die Beteiligung wesentlicher involvierter 
interner und externer Fachdienste am Prozess der 
Weiterentwicklung der EVB und die anschließende 
koordinatorische Verknüpfung der inhaltlichen 
Informationen, konnten spezifische Kernaufgaben 
herausgearbeitet werden, die das heute klare Profil 
des EVB-Pools prägen. 
 
Die Einrichtung eines EVB-Pools zur Strukturierung 
entlassungsvorbereitender Maßnahmen zeichnet 
sich als funktionierendes Instrument im Rahmen des 
Übergangsmanagements ab. Entscheidendes 
Moment für die lebendige Entwicklung des EVB-
Pools scheint dabei die spezifische Charakteristik 
(die besondere Organisation des Übergangsma-
nagements und EVB-Pools - durch freie Träger 
organisiert - mit der Koordination durch einen freien 
Träger und der Kooperation mit der JVA, den 
Sozialen Diensten der Justiz (Bew.Hilfe) und dem 
Gesundheitsamt in einem Gesamtnetzwerk) zu sein, 
da das Konzept in der Tat innovativ und prinzipiell 
auf Beteiligung angelegt ist. 
 
Für die nächsten Jahre sind Evaluationen geplant, 
die differenziert, die positiven Effekte der 
Entlassungsvorbereitung durch den EVB-Pool 
belegen sollen. Sie sollen aber auch klare Aussagen 
zu Belastungsgraden der Inhaftierten treffen, 
Auskunft über trägerspezifische und JVA-interne 
Leistungsmerkmale geben, Schwerpunkte zu 
Bedarfslagen und notwendigen Hilfe-Maßnahmen 
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aufzeigen. Weitergehende Auswertungsforen sollen 
die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des 
Arbeitsbereiches unterstützen. 

 
4. EVB-Pool Organisation 
Der Auftrag zu konzeptioneller und praktischer 
Umsetzung einer qualifizierten Entlassungsvor-
bereitung oblag den operativen bzw. durchführenden 
Akteuren: 
 
ĔEVB-Pool  Koordination  
Á Hoppenbank e. v.   
  (Frau Vrbancic - 40 WStd.) 

 
ĔDurchführung   
Á Hoppenbank e. V.  
   (Herr Rudloff  -  40 WStd.) 
Á Bremer Straffälligenbetreuung e. V. 
   (Frau Reitmayer-Sprave  -  31,5 WStd.) 
Á Come back GmbH   
   (Frau Bücken-Koch  -  17,5 WStd.) 

 
Stellenbeschreibungen / Stelleninhalte / Aufgaben: 
 

a) Bereich Koordination (neues Profil noch in 

Abstimmung)  
Die Tätigkeiten der Koordination erstreckt sich auf 
die Aufgabengebiete, die vom Senator     für Justiz 
und Verfassung beim Verein Hoppenbank gefördert 
werden. 
 
Dies sind: 
 

I.  
Á Brücke Bremen ï Vermittlung von 
   gemeinnütziger Arbeit bei Ersatzfreiheitsstrafen- 
   schulden  
Á EFS-Reduzierung in der JVA  
Á Berufshilfe in der JVA (Jugendvollzug) 
Á KompetenzCentrum ï Schnittstellenfunktion 

 
In diesen Arbeitsbereichen ist die Konzeptionierung 
und Weiterentwicklung von Projekten von haftver-
schonenden Maßnahmen, der Betreuung von 
Sonderprojekten mit Bezug zum Justizvollzug (EU-
Förderung, Begleitforschung etc.) und der 
Beteiligung an konzeptionellen Weiterentwicklungen 
vereinsinterner Arbeitsbereiche gefordert, soweit 
diese die justizgeförderten Arbeitsbereiche betreffen. 
 

II. 
Entlassungsvorbereitung für Inhaftierte mit 
einem besonderen Hilfebedarf (EVB-Pool) 
 
In diesem Tätigkeitsbereich sind folgende Aufgaben 
zu leisten: 
 

- Weiterentwicklung und Umsetzung des EVB 
Verfahrens in der JVA 

- Erstellung von EVB-Formalia (Formdrucke, 
Fragebögen, Prüfvermerke etc.) 

- Teilnahme / Entwicklung an Vollzugs-Gesamt-
konferenzen u. a. Besprechungen 

- Initiierung von Zuweisungen und Fallbesprech-
ungen mit den Vollzugsabteilungsleitern der 
JVA-Abteilungen 

- Entwicklung, Durchführung und Dokumentation 
des EVB-Prüfverfahrens (Vorsteuerung) für 
jeden zur Entlassung stehenden Inhaftierten 
innerhalb der Sechsmonatsfrist in Kooperation 
mit der JVA 

- Erstellung von Prüfvermerken, Zwischenberich-
ten und anderen Mitteilungen  

- Datenaufnahme und Weiterverarbeitung 
- Organisation, Verwaltung und Eingangsdaten-

bank 
- Durchsicht nach Aktenlage in Bezug auf die 

Hilfebedarfslage 
- Vorgespräche und Abgleich mit Vollzugsabtei-

lungsleitern zum eruierten Hilfebedarf 
- Vorgespräche mit Inhaftierten bei besonderen 

Fragestellungen zum eruierten Hilfebedarf 
- Entscheidung von Zuweisungen zum EVB-Pool 

bei besonderen Hilfebedarfen, die kosten-
pflichtige Anschlussmaßnahmen indizieren in 
Kooperation mit der JVA 

- Dokumentation von Ablehnungsentscheidungen 
- Erstellung von Prüfberichten für jeden 

Eingangsfall mit Begründung der Entschei-
dungen und Empfehlungen zu weiteren 
Vorgehensweisen der JVA 

 
- Vorbereitung und Durchführung begleitender 

Konferenzen der beteiligten Träger (EVB-Pool-
Konferenz) 

- Vorbereitung und Durchführung von Mitarbeiter-
besprechungen (Fallverteilungs- und Ergebnis-
konferenz) in Kooperation mit der JVA 

- Vermittlungstätigkeit und Infoaustausch 
zwischen Trägerverband, SOJUS, JVA 

- Entwicklung von Bearbeitungsgrundsätzen für 
die EVB 

- Entwicklung von Parametern für die 
Identifizierung von Fällen mit besonderem 
Hilfebedarf durch die JVA (Pool-Fälle). 

- Zuweisung und Kenntnisnahme aller 
Fallbearbeitungen nach Abzeichnung durch die 
JVA 

- Weiterentwicklung der EVB-Pool Datenbank in 
Kooperation und Absprache der JVA 

- Weiterbearbeitung, Zusammenstellung und 
Auswertung der erhobenen Daten mit 
Weitergabe an die JVA-Jahresstatistik 

- Erstellung von Dokumentationen 
- Verwaltungsüberblick des gesamten EVB-

Bereiches 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Berichterstattungspflicht in Bezug auf den 

gesamten Arbeitsbereich EVB-Pool 
- Ansprechpartner für den Arbeitskomplex EVB in 

der JVA Bremen 
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- Vermittlung und Austausch zwischen SOJUS 
und Umsetzung von konzeptionellen 
Anregungen in Kooperation mit Trägerverbund 

- Entwicklung von Kennzahlen in Kooperation mit 
den beteiligten Akteuren als Vorbereitung für die 
JVA und die senatorische Behörde Justiz als 
Vorbereitung für die JVA 

- Teilnahme und Konferenzen und Sitzungen 
AfsD, BAgIS, u. a. und Aufnahmekonferenzen 
des Straffälligenhilfesystems 

- Zusammenarbeit/Austausch mit dem 
assoziierten Mitgliedern des EVB-Pools 
(psychiatrisches Behandlungszentrum und 
Soziale Dienste der Justiz) 

- Zusammenarbeit mit den Trägern der 
verschiedenen Hilfesysteme für straffällige 
Drogenkonsumenten und Suchterkrankten, 
psychisch Kranken 

- Teilnahme an Fachveranstaltungen, Präsen-
tation des Arbeitsbereiches 

- Mitarbeit an der Entwicklung eines neuen 
Datenerhebungsverfahrens 
 

Der Arbeitsaufwand zu Ziffer I beträgt rd. 20 % der 
ausgeschriebenen Stelle. 
Der Arbeitsaufwand zu Ziffer II ist zunächst mit rd. 80 
% ausgewiesen; das Verhältnis kann sich je nach 
Arbeitsschwerpunkt verändern. 
 

b) Bereich der EVB -. Pool MitarbeiterInnen 
 

II.I  Zielgruppe 
Die Entlassungsvorbereitung betrifft erwachsene 
männliche und weibliche Inhaftierte in der JVA 
Bremen, die einen besonderen Hilfebedarf 
aufweisen und eine damit verbundene 
kostenpflichtige Maßnahme im Anschluss an die 
Haftverbüßung. 
Der besondere Hilfebedarf umfasst 
 

- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten 

- Hilfen aufgrund bestehender psychischer 
und/oder physischer Auffälligkeiten 

- Hilfen zur Unterstützung der sozialen und 
insbesondere auch beruflichen Eingliederung 

 

II.2  allgemeiner Aufgabenbereich 
- Selbstverpflichtung der Aufgabenerfüllung 

gemäß bestehender Arbeitskonzeption 
- Beratung und Begleitung der Klienten von der  
   Fallaufnahme bis zum Entlassungszeitpunkt 
- bei Direktzuweisungen eigenständige Vorklärung  
   des Hilfebedarfes und Einholung der Daten- 
   schutzerklärung 
- Unterstützung des Klienten hinsichtlich einer  

orientierten, realistischen Einschätzung seiner   
(Hilfe-) Bedarfe und Lebensperspektiven 

- Kenntnis und Übermittlung von Informationen an 
den Klienten über Maßnahmen- Angebote des 
jeweiligen zuständigen Drogenhilfesystems,, 

Straffälligenhilfesystems oder Hilfesystems für 
psychisch Kranke 

- Einbeziehung des Klienten in alle Schritte der 
vorzubereitenden, geplanten Maßnahme 

- Durchführung von notwendigen Begleitaus-
gängen 

- verbindliche Organisation des Entlassungstages 
mit dem Klienten und der Anschlussmaßnahme  

- AnsprechpartnerIn für alle Fragen aus den 
einzelnen Vollzugsgruppen betreffend der Fall- 

   arbeit, Anberaumung von Besprechungen im 
Einzelfall mit den zuständigen Vollzugsbeamten 
auch Vollzugsabteilungsleitern und ïgruppen-
leitern 

- Zusammenarbeit mit den fallbezogenen 
involvierten internen Fachdiensten in der JVA 
und Beachtung der Einhaltung der verschie-
denen Zuständigkeitsbereiche  

- Kooperation mit den fallbezogenen externen 
Einrichtungen/Projekten der Nachentlassungs-
hilfe  

- Kenntnis und Zusammenarbeit mit Leistungs- 
und Maßnahmeträgern 

- enge Kooperation und Informationsfluss zur 
Koordinatorin 

- Beteiligung an konzeptioneller Weiterent-
wicklung des EVB-Pools 

- Teilnahme, Vor- und Nachbereitung von koordi-
natorischen Zuweisungs- und Fallbesprechungs-
konferenzen 

- Übernahme von Vertretungen (Urlaub und 
Krankheit) für die Kolleginnen des EVB-Pools 

 

II.3 Konkretisierung des Aufgabenbereiches 
Klientenarbeit 

- Verantwortung als Fall führender Dienst im 
Rahmen des Casemanagements 

- Durchsicht der vorhandenen Aktenlage und des 
koordinatorischen Arbeitsauftrages 

- Begleitung des Klienten von der Fallaufnahme 
bis zur Entlassung 

- Rückgabe des Falles bei nicht mehr 
zutreffenden Zuweisungskriterien 

- Einzelgespräche mit dem Klienten, 
psychosoziale Anamnese 

- Drogenberatung in Form von beauftragten 
Sondierungsgesprächen im Frauenvollzug 

- Therapievorbereitungen gem. § 35 BtmG im 
Frauenvollzug 

- Unterstützung der übernommenen Klienten mit 
bes. Hilfebedarf bei der Beschaffung von 
fehlenden Personalpapieren 

- Unterstützung der übernommenen Klienten mit 
bes. Hilfebedarf bei der Klärung des Aufent-
haltsstatus durch Austausch mit zuständigen 
internen und externen Diensten 

- Informationsaustausch mit zuständigen 
Vollzugsbeamten, Vollzugsabteilungs- und/oder  

   gruppenleitern 
- Informationsaustausch mit intern involvierten 

Diensten (u. a. Drogenberatung, Psychologi-
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scher Dienst, medizinischer Dienst, Berufshilfe, 
Ergo- oder Kunsttherapie) 

- Einbeziehung der zuletzt zuständigen 
Betreuungsmaßnahme 

- Einbeziehung des Fachdienstes zur EFS - 
Reduzierung 

- fallbezogene Zusammenarbeit und Austausch 
mit Bewährungshilfe, Richter, Rechtspfleger, 

   Rechtsanwälte, Amt für Soziale Dienste. Bagis, 
   Ausländeramt etc. 
- Einschaltung und Austausch mit 

Psychiatrischem Behandlungszentrum soweit für  
Beantragung einer Alkoholtherapie erforderlich 
oder bei Bedarfserklärung des Klienten bei u.U. 
nicht primär sozialpädagogischer Indikation 

- Vorstellung von Klienten in der Aufnahme-
konferenz des Straffälligenhilfesystems 

- Organisation der Kontaktaufnahme zwischen 
Klient und vorgesehener Anschlussmaßnahme 

- Kontaktaufnahme zu den geplanten Maßnahme-
trägern und zu den nach der Entlassung unter-
stützenden Diensten 

- Organisation und Vermittlung notwendiger 
flankierender Maßnahmen mit erforderlicher 
Zuarbeitung (z. B. EFS, Substitutionsarzt, ZFW, 
Schuldnerberatung, Selbsthilfegruppe, Tee-
stube) 

- kollegiale Beratung im EVB-Pool 
 

II.4 Planungs- und Dokumentationsaufgaben 
- Einhaltung der vorgegebenen Fristenregelungen 

im administrativen Bereich 
- Führen der Fallakte mit nachvollziehbarer 

Dokumentation des Beratungsverlaufes 
- Erstellung notwendiger psychosozialer Anam-

nesen in Zusammenarbeit mit dem Klienten und 
der in der Vergangenheit bereits involvierten 
Dienste 

- Erstellung von Stellungnahme zum Gesamtplan 
gem. §§ 67ff SGB XII; § 16 (2) SGB II,  
§ 58 SGB XII und andere 

- Erstellung von Sozialberichten zu Therapie-
vorbereitungen gem. § 35 BtmG 

- vollständige Antragstellung für Suchttherapien 
(Klärung des zuständigen Kostenträgers - ent-
weder Rentenversicherungsträger oder Kranken-
versicherung ï für Entgiftung und Therapie, 
Zusammenarbeit mit Suchtberatungsstellen und 
Ärzten, ggfs. Auswahl geeigneter Therapie-
einrichtungen) 

- Anträge zur Kostenübernahme der örtlichen 
Zuständigkeit gem. § 98 SGB XII 

- Erstellung von Zwischen- und Abschluss-
berichten der übernommenen Fälle 

- Erstellung des Klienten-Erhebungsbogens zur 
Jahresstatistik 

- Erstellung von (Fall-) Bestandslisten 
- Erstellung von Kurzvorstellungen für die o. g. 

Aufnahmekonferenz 
- schriftliche Vorbereitung von Fallbesprechungen 

in der kollegialen Beratung 

 

II.5 Konferenzen 
- Teilnahme und Vorbereitung an/auf EVB-Pool 

Trägersitzungen 
- Teilnahme an und Nachbereitung von EVB-Pool 

Zuweisungs- und    Fallbesprechungskonferen-
zen 

 

II.6 trägerspezifische / vereinsinterne 
Aufgaben 

- Austausch/Berichterstattung mit Geschäfts-
leitung 

- Einbezug der Geschäftsleitung in proble-
matischen Angelegenheiten 

- interne Mitarbeiterbesprechungen und andere 
Vereinssitzungen 

- Zusammenarbeit/Austausch und Beratung mit 
vereinsinternen Projekten 

- Supervision 
- Fort- und Weiterbildung 
- Statistik, Jahresberichte 
- Arbeitsplatzausstattung und Sachmittelverant-

wortung 
 

5. Verfahrensablauf 

Entwickelte Verfahren der Entlassungsvorbe-
reitung 

Es wurden zwei Verfahrensweisen zur 
Entlassungsvorbereitung entwickelt. 
 
Einmal das formelle Zuweisungsverfahren zum EVB-
Pool für Inhaftierte aller Strafhaftabteilungen (außer 
Kurzstrafe), welchem eine koordinatorische 
Vorsteuerung vorangeht und die Entscheidung einer 
formellen Beauftragung der Entlassungsvorbereitung 
durch MitarbeiterInnen des EVB-Pools. Und 
zweitens, das direkte Zuweisungsverfahren für alle 
kurzzeitig Inhaftierten mit besonderen 
Hilfebedarfslagen. 
 

a) Formelles Zuweisungsverfahren mit 
Vorsteuerung 
Grundsätzlich werden alle in sechs Monaten zur 
Entlassung stehenden Inhaftierten aus der Strafhaft 
(Männer) und dem Frauenvollzug von der jeweiligen 
Vollzugsabteilung zur abschließenden Prüfung der 
Hilfebedarfe an die Koordinatorin gemeldet. Diese 
übernimmt die sogenannte Vorsteuerung. Dazu 
werden ihr wesentliche Unterlagen (Datenschutz-
erklärung, Vollzugsplan, letzte Vollzugsplan-
fortschreibung, aktuelle Einschätzung der 
Vollzugsabteilung zum Hilfebedarf, Selbstein-
schätzung des Inhaftierten zum Hilfebedarf/ 
Fragebogen) weitergeleitet. Zur Ergänzung führt 
diese in Einzelfällen weitere Gespräche mit den 
Inhaftierten und zuständigen JVA-MitarbeiterInnen. 
 
Die Koordinatorin übernimmt, wenn angezeigt, die 
Vorsteuerung der Nachentlassungshilfen für den 
Einzelfall, in die fachlich angezeigten Hilfesysteme 
für Straffällige, Drogen- und Suchtkranke sowie 
psychisch Kranke (in Abstimmung mit der JVA). 
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Eine Zuständigkeit des EVB-Pools entfällt bei 
 

- Fällen ohne Hilfsbedarf 
- Fällen die über vorhandene interne Fach-

dienste oder externe Beratungsangebote 
innerhalb der JVA abgedeckt werden 

- Fällen, in denen externe Stellen bereits 
involviert sind 

- Fällen, die ausreichend und ohne 
besonderen Vorbereitungsaufwand die 
vorhandenen Beratungsangebote innerhalb 
Bremens unterstützt werden können. 

 
Für die Vollzugsabteilung, die in diesen Fällen 
zuständig bleibt, und den Inhaftierten wird das 
Ergebnis der Vorsteuerung in einem Prüfbericht 
zusammengefasst, der Empfehlungen und 
weiterführendes Informationsmaterial zur weiteren 
Planung der Entlassungsvorbereitung enthält. 
 
Fälle, die im Ergebnis der Vorsteuerung eines 
besonderen und damit in der Regel 
kostenpflichtigen Hilfebedarf aufweisen, werden im 
Anschluss schriftlich definiert und in der monatlich 
stattfindenden Fallzuweisungskonferenz an die 
Mitarbeiterinnen des EVB-Pools zur weiteren 
Bearbeitung angewiesen. Diese sind dann 
fallführend eingesetzt. Die Kooperation mit den 
einzubeziehenden relevanten internen und 
externen Fachdiensten wird dabei konsequent 
eingehalten, unterstützt oder initiiert. 
Der Verlauf der planvollen Entlassungsvorbereitung 
wird über ein qualifiziertes Berichtwesen 
dokumentiert. 
 
Im EVB-Pool Konferenzsystem sind Möglichkeiten 
kollegialer Beratung gegeben, welche den 
Entscheidungsprozess zur Beratung und 

Präzisierung anvisierte Hilfemaßnahmen im 
Einzelfall unterstützen sollen. 
 
Ergänzend bietet das Konzept EVB-Pool zu den 
Vorsteuerungssegmenten, der Bereitstellung von 
Beratung und Begleitung besonderer 
hilfebedürftiger Inhaftierter, auch die professionelle, 
berufsintegrative Unterstützung durch das 
Berufshilfebüro. 
 
Die Meldungen zur Fallbearbeitung erhält der 
Mitarbeiter des Berufshilfebüros in der Regel über 
die Koordinationsstelle. Neben den bei der 
Koordinatorin eingegangenen Meldungen samt 
Vollzugsplänen etc., erhält er alle koordinatorischen 
Prüfberichte der vorgesteuerten Fälle, sowie 
Übersichten der Zuweisungsfälle an den EVB-Pool. 
Vereinbarungsgemäß kooperieren mit ihm alle 
EVB-MitarbeiterInnen nach Fallaufnahme und 
ersten Kontaktgesprächen mit den Zuweisungs-
fällen, um die geplanten Integrations- und 
Nachentlassungshilfen miteinander abzustimmen. 
 
In jedem zur Entlassung stehenden Einzelfall wird 
von dort aus eine Stellungsnahme u.a. zu 
möglichen Beschäftigungsperspektiven mit 
Anregungen zu notwendigen Außenterminen z.B. 
bei der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration 
und Soziales (BAgIS) verfasst, die zuständig für 
Leistungen nach dem SGB II ist. Die 
Dokumentationen werden an Vollzugsabteilung und 
EVB-Pool weitergeleitet. 
 

b) Direktes Zuweisungsverfahren 
Einzelfallbezogene Nachentlassungshilfen für 
Inhaftierte aus den Abteilungen Untersuchungshaft, 
Ersatzfreiheitsstrafenverbüßung und Kurzstrafen-
haft, bedürfen kurzfristiger und schneller 
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Zuweisungsmöglichkeiten. Deshalb bestehen 
zwischen JVA und EVB-Pool Regelungen zur 
direkten Zuweisung der Inhaftierten über die 
Vollzugsabteilungsleitung an die Fachkraft des 
EVB-Pools, die diesen drei Abteilungen 
verantwortlich zugeordnet ist. 
Die Klärung des vorliegenden Hilfebedarfes wird in 
diesen Fällen direkt durch die EVB-Fachkraft 
vorgenommen. Fallaufnahmen werden mit der 
Koordinatorin und internen Fachdiensten rück-
gekoppelt. 
Eventuell notwendige Überleitungen an andere 
zuständige interne oder externe Fachdienste 
werden organisiert. Erforderliche Fallbesprech-
ungen fließen mit in das Konferenzsystem 
ĂFallverteilung- und Ergebniskonferenzñ. Dar¿ber 
hinaus wird analog der Richtlinien im formellen 
Verfahren gehandelt. 
 

c) Zur Praxis 
Das formelle Meldeverfahren mit der 
koordinatorischen Vorsteuerung ist der Regelfall 
der Zuweisungen zum EVB-Pool aus der Strafhaft, 
inzwischen auch im Kurzstrafenvollzug. 
 
Beim grundsätzlich vorgesehenen formellen 
Meldeverfahren wird über die EVB-Koordination im 
Wege des Vorsteuerungsverfahrens die 
Vollständigkeit der vom Vollzug sechs Monate vor 
dem voraussichtlichen Entlassungstermin 
eingereichten Unterlagen, dann der besondere 
Hilfebedarf des zur Entlassung Anstehenden 
geprüft, erfolgt die Datenverfassung und 
Dokumentation. Ist nach Durchsicht der zur 
Verfügung stehenden Unterlagen (Datenschutz-
erklärung, Vollzugsplan, letzte Fortschreibung, 
Stellungsnahmen der Vollzugsabteilung und des 
Inhaftierten zum Hilfebedarf) keine eindeutige 
Beurteilung möglich, werden gegebenenfalls 
ergänzende Gespräche mit der jeweiligen 
Vollzugsabteilungsleitung und dem Inhaftierten 
geführt. Zudem sind darüber hinaus mitunter auch 
fachliche Beratungen mit dem assoziierenden 
Mitgliedern erforderlich, um die Einordnung des 
Einzelfalls in die fachlich angezeigten Hilfesysteme 
für Straffällige, Drogen- und Suchtkranke sowie 
psychisch Kranke vorzunehmen. 
 
In der monatlichen EVB-Fallzuweisungs- und 
Ergebniskonferenz wird mit den EVB-
MitarbeiterInnen und dem Mitarbeiter (EVB-MA) 
das weitere Vorgehen der konkreten Hilfe- und 
Unterstützungsplanung abgestimmt. Es erfolgt eine 
Fallzuweisung. Der Mitarbeiter des internen 
Berufshilfebüros, Hoppenbank e.V., (BHB), nimmt 
an diesen Besprechungen teil und ist von Beginn 
der Fallübernahme an der weiteren Planung 
beteiligt. 
 
Entsprechend den völlig andersartigen 
Bedingungen und oft auch Bedürfnissen im EFS-, 
U-Haft- und Kurzstrafenvollzug ï im Vergleich zur 

Strafhaft eher kurzen Haftstrafen, dem z. T. 
Nichtvorhandensein von Vollzugsplänen und der 
Notwendigkeit, kurzfristig konkrete Maßnahmen 
umzusetzen ï wurde das direkte Meldeverfahren 
vereinbart.  
 
Im Zugangsgespräch der JVA werden Inhaftierte 
auf die Angebote des EVB-Pools hingewiesen. 
Nach Antragsstellung der Inhaftierten direkt an den 
EVB-Pool werden die Antragsteller vom Pool-
Mitarbeiter aufgesucht und die Klärung des 
Hilfebedarfes in diesen Fällen direkt durch die 
zugeordnete EVB-Fachkraft vorgenommen. 
Eventuelle Überleitungen an andere Fachdienste 
oder den EVB-Pool erfolgen. Erforderliche 
Fallbesprechungen fließen mit ein in das 
Konferenzsystem ï Fallverteilung- und Ergebnis-
konferenz. 
 
Jede EVB-Fallbearbeitung wird mit Problemanalyse 
und Hilfeplanung und ïumsetzung dokumentiert, 
der Koordination eingereicht, von dort den 
Vollzugsabteilungen zur Verfügung gestellt.  
 
Von der Koordinationsstelle erstellte EVB-
Dokumentationen werden abschließend ï ebenso 
wie die Stellungsnahme des Berufshilfebüros ï in 
den Integrationsplan eingefügt.  
 
Alle von EVB-Pool-MA vorgesehenen Klienten, die 
nach Haftentlassung durch einen Träger des 
Straffälligenhilfesystems, Hoppenbank e.V. oder 
Verein Bremische Straffälligenbetreuung, betreut 
werden sollen, werden in der monatlichen 
einberufenen Aufnahmekonferenz des Straffälligen-
systems den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
dieser Betreuungseinrichtung vorgestellt. In einer 
gemeinsamen Entscheidung wird die geeignete 
Betreuung gefunden. Diese im Haus Fedelhören, 
Hoppenbank e.V., durchgeführten Vorstellungen, 
dienen der Transparenz und qualitativen 
Verbesserung der Betreuung. 
 
Soweit soziale Dienste der Justiz, Richter, Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte, Therapeutinnen 
und Therapeuten, ehemalige noch zeitnahe 
Betreuungen beteiligt sind oder waren, wird die 
geplante EVB-Arbeit mit diesen abgestimmt. 
 

6. EVB-Pool-Arbeit durch Hoppenbank e. V. 
Die Arbeit der EVB-Koordination und die EVB-
Arbeit eines Mitarbeiters wird durch Hoppenbank e. 
V. geleistet. Die Koordination ist mit ihrem Büro in 
der JVA angesiedelt, besitzt ein beschränktes 
Zugriffsrecht auf die Datenbank der JVA und hat 
darüber hinaus ein Büro im KompetenzCentrum. 
 
Die Aufgabe der Koordination des EVB-Pools mit 
den Schwerpunkten der Führung des EVB-Pool, 
der Konzeptentwicklung und ïweiterentwicklung, 
der Vertretung nach Außen, wurde bis  zum 
Oktober dieses Jahres von Frau Vrbancic 
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wahrgenommen. Sie beendete mit diesem 
Zeitpunkt ihr Arbeitsverhältnis bei Hoppenbank e. 
V. und damit die Arbeit als Koordinatorin des EVB-
Pools, dessen Entwicklung sie maßgeblich 
vorantrieb. 
 
Die Weiterführung des Erreichten, insbesondere die 
Aufrechterhaltung des Vorsteuerungsverfahrens zur 
Beurteilung von besonderen Hilfebedarfen, 
Sicherung der Einleitung angezeigter Maßnahmen, 
Durchführung der Fallzuweisungs- und Ergebnis-
konferenzen des EVB-Pools mit den 
MitarbeiterInnen übernimmt bis zur Nachfolge-
klärung  ï Herr Rudloff ï vorübergehend. Die 
Pflege und laufende Aktualisierung der EVB-
Datenbank wird gewährleistet. Die Auswertung der 
erhobenen, mit dem Administrator von Hoppenbank 
e. V. entwickelten Datenbank, wird umgesetzt. 
 
Die Koordination hat vom 01.01. ï 05.10.08   100 
Fallzuweisungen geprüft ï 49 Fälle an die 
MitarbeiterInnen des EVB-Pools zur weiteren 
Bearbeitung übermittelt ï bei 51 Fällen wurde kein 
EVB-Hilfebedarf mit kostenpflichtiger Maßnahme 
festgestellt. 
 
Davon wurden in der Zeit von Oktober bis 
Dezember 2008 an die Koordination des EVB-
Pools zehn zur Entlassung anstehende Klienten 
gemeldet. Im Vorsteuerungsverfahren wurden 
sieben den EVB-Pool-MitabeiterInnen zugewiesen, 
bei Dreien bestand kein besonderer Hilfebedarf i. 
S. des EVB-Pools. 
 
Der EVB-Pool-Mitarbeiter von Hoppenbank e. V. 
war und ist weiterhin in sämtlichen 
Vollzugsabteilungen des Erwachsenenvollzugs, bis 
auf den Frauenvollzug, eingesetzt. Er hat seinen 
Arbeitsplatz im KompetenzCentrum und nutzt 
bedarfsweise den Arbeitsplatz in der JVA im Büro 
der Koordination. Durch die räumliche Nähe zur 
JVA, Büro im KompetenzCentrum auf dem Gelände 
der JVA, ist es möglich, bei Bedarf die JVA 
aufzusuchen und kurzfristig Sachverhalte im 
direkten Gespräch zu klären. Diese Möglichkeit wird 
genutzt. 
 
Von Klientenseite wird die Nichtzugehörigkeit des 
EVB-Pool-Mitarbeiters zur JVA positiv bewertet. Die 
EVB-Pool-Angebote werden als neutral und 
unabhängig vom Vollzug wahrgenommen. Von 
Vorteil als EVB-Pool-Mitarbeiter eines freien 
Trägers ist es, nicht für vermeintliche oder 
tatsächliche Versäumnisse und Fehler im Vollzug 
mitverantwortlich gemacht zu werden. 
 
In sämtlichen Vollzugsabteilungen steht dem EVB-
Pool ein separates Besprechungszimmer mit 
Telefon zur Verfügung. Die Arbeitsweise, Planung 
der Entlassungsvorbereitung und die Hilfebedarfe 
der Klienten unterscheiden sich dennoch und finden 
ihren Niederschlag in den entwickelten EVB-

Verfahrensanweisungen zur EVB-Arbeit und der 
Verfügung zur Arbeit des EVB-Pools durch den 
Senator für Justiz und Verfassung. 
 
Schwerpunktmäßig, bis zum Oktober 2008, wird die 
EVB-Pool-Arbeit des Hoppenbank e. V. ï
Mitarbeiters mit zwei verbindlichen Terminen, 
dienstags und donnerstags von 16.00 Uhr bis ca. 
18.30 Uhr, in der Bremer U-Haft, dort überwiegend 
im Bereich der EFS-Inhaftierten wahrgenommen. 
Seit Oktober 2008 nimmt die EVB-Mitarbeiterin des 
Vereins Bremische Straffälligenbetreuung den 
Donnerstagstermin wahr. Der EVB-Pool-Mitarbeiter 
von Hoppenbank e. V. ist entsprechend mehr in der 
Strafhaft eingesetzt. 
 
In der Strafhaft werden ab 16.00 Uhr individuelle 
Termine vereinbart. 
 
Montags von 9.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr wird 
wöchentlich regelmäßig die EVB im Bereich des 
Kurzstrafenvollzuges in der JVA in Bremerhaven für 
Inhaftierte mit besonderem Hilfebedarf, die nach 
Bremen zurückkehren wollen, durch den EVB-Pool-
MA von Hoppenbank e. V. durchgeführt. 
 
Die anfangs vorgenommene, von der EVB-
Koordination vorgeschlagene und von den EVB-
Pool-Mitarbeitern übereinstimmend gewollte 
personelle Aufteilung der Arbeit schwerpunktmäßig 
in der U-, EFS- und Kurzstrafenhaft und bei 
vorhandener Kapazität noch in der Strafhaft wird bis 
zur Entwicklung anerkannter Kennzahlen zum 
Jahresende aufgehoben. Um eine Vergleichbarkeit 
der Arbeit in den unterschiedlichen Haftformen zu 
erreichen, wird eine Angleichung der Fallzahlen 
entsprechend der Wochenarbeitszeit in den 
verschiedenen Haftformen angestrebt und 
stufenweise umgesetzt, zunächst mit dem Einsatz 
der EVB-Kollegin der Bremischen Straffälligen-
betreuung im U- und EFS-Haftbereich, in Zukunft 
auch im Kurzstrafenvollzug in Bremerhaven. 

 
Strafhaftvollzug 
In der Strafhaft ist die EVB-Arbeit durch die 
Vorsteuerung der EVB-Koordination schon in die 
Wege geleitet. Der besondere Hilfebedarf ist nach 
Aktenlage oder durch Vorgespräche der 
Koordination geklärt, entlassungsvorbereitende 
Zielempfehlungen sind benannt. Vollzugspläne und 
ggf. Vollzugsplanfortschreibungen liegen vor bzw. 
werden durch Klientengespräche komplettiert, im 
Idealfall stehen sechs Monate bis zur 
Haftentlassung zur Planung und Umsetzung zur 
Verfügung. Die Klienten haben meist eine konkrete 
Vorstellung, was sie nach Haftentlassung umsetzen 
und erreichen wollen. Es können mehr 
unterstützende, flankierende Maßnahmen wie 
Schuldner- und Berufsberatung, Substitutions-
behandlung usw. umgesetzt werden. Die Klienten 
benennen dies entsprechend. Soweit die 
Inhaftierten lockerungsgeeignet sind, können sie 
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sich über Ausgänge, insbesondere zu Betreuungs-
einrichtungen, persönlich vorstellen, um die 
Wohnraumbeschaffung kümmern, bei der Suche 
nach einem kassenärztlichen Substitutionsplatz die 
Behandlung sichern, ihre Angelegenheiten selbst 
betreiben. 
 
Mit der Vollzugsabteilung und den involvierten 
Diensten wird die EVB-Pool-Planung abge-
sprochen.  

 
Kurzstrafenvollzug 
Im Kurzstrafenvollzug in Bremerhaven werden bis 
zum in Kraft treten der Verfügung des Senators für 
Justiz zum EVB-Pool, die zur Haftentlassung 
Anstehenden und nach Bremen zurückkehrenden 
Klienten (mit einem besonderen Hilfebedarf) dem 
EVB-Pool-Mitarbeiter über den Sozialdienst der 
dortigen JVA gemeldet, die Haftdaten und das 
Protokoll des Aufnahmegesprächs zur Verfügung 
gestellt. Ein EVB-Bedarf besteht. Es finden 
Fallbesprechungen mit der Mitarbeiterin des 
Sozialdienstes statt. Für die Einleitung von 
Maßnahmen steht in der Regel ein ausreichender 
Zeitraum von meist zwei, drei Monaten zur 
Verfügung. Soweit eine Lockerungseignung 
besteht, können Inhaftierte in Bremen ihre 
Entlassungsvorbereitung selbst in die Wege leiten. 
Seit in Kraft treten der Verfügung des Senators für 
Justiz werden für den entsprechenden 
Personenkreis (über die Vollzugsabteilung) 
sämtliche Bremer und nach Bremen zu 
Entlassenden, grundsätzlich sechs Monate vor der 
Entlassung an den EVB-Pool über das in der JVA 
Bremerhaven eingerichtete Postfach gemeldet mit 
den gesamten Unterlagen, entsprechend dem 
formellen Zuweisungsverfahren. Diese Unterlagen 
werden der EVB-Koordination wöchentlich zur 
Prüfung und weiteren Veranlassung eingereicht. 
 
Bei der Entlassungsvorbereitung wird durch den 
EVB-Pool-Mitarbeiter laufend Rücksprache mit der 
Vollzugsabteilung und dem Sozialen Dienst 
gehalten. 

 
Untersuchungshaftvollzug 
In der Bremer Untersuchungshaft melden sich 
Inhaftierte durch schriftlichen Antrag selbst oder 
werden über die Vollzugsabteilung oder den 
Sozialdienst dem EVB-Pool gemeldet. Mit dem 
Sozialdienst finden ggf. Fallbesprechungen statt, 
vorhandene Vollzugsunterlagen werden übergeben. 
Für Drogentherapien ist die interne Drogenberatung 
zuständig. Der Sozialdienst wird über die 
beabsichtigte Fallaufnahme in der U-Haft informiert, 
eine Fallabsprache findet statt.  
 
Untersuchungshäftlinge, die eine Verkürzung ihrer 
Untersuchungshaft durch eine Betreuungs-
maßnahme anstreben, wenden sich direkt oder 
werden verwiesen an das Projekt Unter-
suchungshaft-Verkürzung von Hoppenbank e. V. 

Dieser Personenkreis gehört nicht zu den vom 
EVB-Pool Betreuten. 
 
Einmal monatlich findet ein Gespräch zwischen 
dem Sozialdienst in der U-Haft und den in der U-
Haft und im EFS-Bereich tätigen EVB-Pool-
MitarbeiterInnen statt. 

 
Ersatzfreiheitsstrafvollzug (EFS) 
EFS-Inhaftierte melden sich über ihren schriftlichen 
Antrag, werden aber insbesondere über das Projekt 
Reduzierung von Ersatzfreiheitsstrafen (EFS) des 
Vereins Hoppenbank e. V. ï Frau Schwager ï dem 
EVB-Pool gemeldet. Im Zugangsgespräch werden 
EFS-Inhaftierte durch Vollzugsbeamte erstmals auf 
das Hilfe- und Unterstützungsangebot des EVB-
Pools hingewiesen. Die Mitarbeiterin des EFS-
Projektes sucht unverzüglich Inhaftierte auf, um die 
Möglichkeit des Abarbeitens im und außerhalb des 
Vollzuges mit den Inhaftierten abzuklären und weist 
erneut auf die EVB-Pool-Angebote hin. Sobald ihr 
gegenüber Interesse geäußert wird, informiert sie 
den EVB-Pool, teilt per Email Grunddaten des 
Inhaftierten mit. Unverzüglich, noch in derselben 
Woche der Mitteilung wird der Inhaftierte von EVB-
Pool-Mitarbeitern aufgesucht und der besondere 
Hilfebedarf geprüft. Da von Seiten der JVA keinerlei 
Haftdaten, Vollzugspläne, Planvermerke für EFS-
Inhaftierte existieren, müssen in einem 
Erstgespräch diese Daten erhoben, der besondere 
Hilfebedarf geprüft werden. 
 
Im Unterschied zu den Inhaftierten in den anderen 
Haftformen ist bei Inhaftierten im EFS-Bereich die 
Haftdauer deutlich kürzer. Durch die oft 
wahrgenommene Möglichkeit der Haftverkürzung 
durch Abarbeiten im Vollzug verkürzt sie sich noch 
einmal, durch die Möglichkeit der Zahlung der 
Geldstrafe ebenfalls, sodass ein berechenbares, 
verlässliches Entlassungsdatum oft nicht feststeht. 
Auch die Verlängerung der Haftdauer durch weitere 
EFS-Strafen ist möglich.  
 
Wegen der oft kurzen Zeit bis zur voraussichtlichen 
Entlassung von EFS-Insassen (zwei, drei, vier 
Wochen), geht es hier fast immer um die Einleitung 
von Betreuungsmaßnahmen. Die Interessenten 
sind fast immer ohne festen Wohnsitz, streben 
eigenen Wohnraum aber auch Betreuung zur 
Regelung ihrer problematischen Verhältnisse, von 
Schuldenregulierung, Hilfe bei der Arbeitssuche, bei 
der Suche nach eigenem Wohnraum oder der 
Einleitung einer Suchttherapie, der Suche nach 
einem Substitutionsplatz, an. Wegen der Kürze der 
Haftzeit wird die Einleitung dieser Maßnahmen an 
die Betreuungseinrichtung delegiert. 
 
EFS-Inhaftierte haben nicht die Möglichkeit durch 
Ausgänge aus der Haft heraus Angelegenheiten für 
sich zu regeln. 
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Es kommt vor, das EFS-Inhaftierte, mit denen eine 
Betreuungsmaßnahme zur Entlassung eingeleitet 
wurde, verschwinden, da sie durch nicht 
angekündigte Restzahlung ihrer Geldstrafe von 
heute auf morgen entlassen werden und sich nicht 
in den Betreuungseinrichtungen melden. Diese 
EFS-Insassen entschließen sich kurzfristig 
anderweitig. 
 
Da kein Sozialdienst sich um die Belange der EFS-
Inhaftierten kümmert und durch das direkte 
Zuweisungsverfahren die EVB-Pool-MA direkt, 
ohne Vorsteuerungsverfahren angesprochen wird, 
kommt es immer wieder zu sogenannten 
Sondierungsgesprächen, bei denen sich kein EVB-
Bedarf herausstellt. EFS-Inhaftierte, die z. B. keine 
Unterkunft haben, eine Betreuung ablehnen, und 
die nur eine Unterkunft, keine Betreuung wollen, 
werden an die Zentrale Fachstelle Wohnen (ZFW) 
verwiesen. Der ZFW werden persönliche Daten 
mitgeteilt, der Besuch angekündigt, an den 
Inhaftierten erfolgt eine Rückmeldung, die 
Vermittlung wird als Sondierungsgespräch 
bewertet. 
 
Trotz der besonderen Bedingungen im EFS-Vollzug 
läuft dieses Verfahren durch die enge und gute 
Zusammenarbeit mit dem EFS-Projekt sehr gut. Die 
Präsenz im Vollzug ist eine intensivere, die 
Umsetzung einer Maßnahme muss schneller 
geschehen, weitere notwendige Maßnahmen 
müssen von den Betreuungseinrichtungen 
umgesetzt werden. 

 
Fallaufkommen 
Insgesamt wurden von dem EVB-Pool-Mitarbeiter 
von Hoppenbank e. V. 130 Meldungen/Fälle 
bearbeitet. Im Bereich EFS 64 Meldungen, 58 auf 
Hinweis eines möglichen besonderen Hilfebedarf 
durch die Mitarbeiterin des Projektes EFS-
Haftreduzierung. 
 
In der U-Haft stellten 18 Inhaftierte einen Antrag an 
die EVB-Pool-MitarbeiterInnen. 
 
Im Kurzstrafenvollzug wurden 33 Fälle, 27 durch 
Zuweisung der Vollzugsabteilung bzw. des 
Sozialdienstes, vier durch Antrag der Inhaftierten 
und zwei durch Zuweisung der Koordination nach 
Umsetzung des neuen Verfahrens, bearbeitet. 
 
In der Strafhaft wurden 15 Klienten zugewiesen. 
 
Von den 130 Fällen wurden im EFS-Bereich 33, im 
Kurzstrafenvollzug 15 und in der Strafhaft einer als 
Sondierungsgespräch erfasst. 
 
In 45 Fällen wurde in kostenpflichtige Maßnahmen 
vermittelt. 

 
 
 

7. Qualitätsmanagement und 
Bevollmächtigung 
Die Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-
Bremen erkennt seit 2008 in ihrem 
Zuständigkeitsbereich das Recht zur Erstellung von 
Sozialberichten zur Einleitung medizinischer 
Rehabilitationsmaßnahmen bei Abhängigkeits-
erkrankungen durch den EVB-Pool-Mitarbeiter von 
Hoppenbank e. V., Herrn Rudloff, an. 
 
Das bereits schriftlich formulierte Konzept der EVB-
Pool-Arbeit mit genauer Zuständigkeitsregelung, 
Abstimmung von Übergängen, so genannter 
Schnittstellenregelung, Formulierung von 
Verfahrensanweisungen und Bestimmung 
einheitlicher Formblätter bedurfte zwar der 
wiederholten Überarbeitung und Anpassung um 
den Anforderungen des Qualitätsmanagements 
gerecht zu werden, musste aber inhaltlich nicht 
wesentlich verändert werden. Berücksichtigt und in 
das Konzept eingearbeitet werden musste das so 
genannte Beschwerdenmanagement und die 
Befragung der Kunden über die Zufriedenheit mit 
der Arbeit des EVB-Pools als Instrumente des 
Qualitätsmanagements. Diese Maßnahmen wurden 
inzwischen umgesetzt, sowie die Empfehlung, bei 
der Einleitung von Maßnahmen Zielvereinbarungen 
mit den Klienten zu vereinbaren. 
 
Von Januar bis November 2008 dauerte die 
Umsetzung des QM-Verfahrens für die Arbeit des 
EVB-Pools von Hoppenbank e. V. Die erfolgreiche 
Zertifikation erfolgte nach DIN EN ISO 9001:2000 
durch bag cert.  

 
8. Öffentlichkeitsarbeit 
Durch Informationsveranstaltungen in der JVA, bei 
den Vollzugsabteilungen, durch Aushänge und 
Flyer, Veranstaltungen bei anderen Interessierten, 
aber vor allem vor Ort, im KompetenzCentrum, 
wurde das Konzept des Bremer-EVB-Pools 
vorgestellt. So beispielsweise Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der JVA, Vertretern der Hamburger 
Straffälligenhilfe, der BAgIS, der Arbeitsagentur für 
Arbeit, Studentinnen und Studenten der Uni 
Bremen und Lüneburg 
 
Im Internet ist das EVB-Pool-Konzept und die Arbeit 
von Hoppenbank e. V. unter der Vereinsadresse, 
Projekte, Entlassungsvorbereitung ï EVB-POOL 
(http://www.hoppenbank.info/16.html) einsehbar. 
 
Die Justizvollzugsanstalt Bremen informiert unter 
dem Übergangsmanagement, Vorbereitung auf die 
Entlassung 
(http://www.jva.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen127.c.1877.de) über den EVB-Pool. 
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9. Resümee 
Das entwickelte EVB-Pool-Konzept wird inzwischen 
von zur Haftentlassung Anstehenden und von 
Seiten des Vollzuges überwiegend als sinnvolles 
Hilfs- und Unterstützungsangebot angenommen. 
Anfänglich wahrgenommene Bedenken und Ängste 
auf Seiten des Vollzuges vor noch mehr sinnloser 
Bürokratie, Formularen und drohendem Verlust von 
Aufgaben und Zuständigkeiten, von Arbeitsplätzen, 
sind durch die Beteiligung vorhandener interner 
Fachdienste an der Konzeptweiterentwicklung 
beseitigt worden. Durch eindeutig formulierte, 
weiterentwickelte EVB-Verfahrensanweisungen 
wird durch den EVB nicht in den Aufgabenbereich 
vorhandener Dienste eingegriffen, im Gegenteil, es 
wird konstruktive Zusammenarbeit und 
Abstimmung erreicht. 

 
10. Planung für 2009 / 2010 
 
ü Nachdem die internen und externen 

Akzeptanz der EVB-Pool Arbeit, 
insbesondere die Kooperation mit der JVA 
erreicht wurde, gilt es die Zusammenarbeit 
der beteiligten Akteure in 2009 zu verbessern 
und die Vorteile des EVB-Pools auszubauen. 

ü  
 

Vorteile der Entlassungsvorbereitung durch 
den EVB-Pool 

 
Á Rechtzeitige Einleitung der Vorbereitungs-

phase zur Haftentlassung und Entlassungs-
hilfe 

Á umfassende Bündelung der Einschätzungen 
und Aktualisierung der aktuellen Hilfebedarfs-
lage 

Á Erweiterung des Handlungsspektrums und 
der Ressourcen 

Á Sicherung der notwendig einzuleitenden 
Integrationshilfen 

Á Gewährleistung von Hilfen zur individuellen 
Problemlösung 

Á zielgerichtetes und zuverlässiges Handeln 
der Akteure 

Á geregelte und geordnete Zuständigkeiten 
Á Gewinn an Leistungen und Dokumentationen 

zum Einzelfall 
Á Verbesserung der Datenlage zu 

Auswertungszwecken (z.B. Bedarfserhe-
bungen) 

Á Systematisierte, abgestimmte Verfahrens-
weisen 

Á Vermeidung von Doppelbetreuungen 
 
ü Das Bemühen von Seiten der JVA, wie 

gewünscht, alle zur Haftentlassung 
Anstehenden der EVB-Koordination 
rechtzeitig zu melden, kann unterstellt 
werden. Aktuell angestrebt, technisch noch 
nicht umgesetzt ist, den Zugriff auf die 
Datenbank der EVB-Koordination von Seiten 

der JVA, den Vollzugsabteilungen, zu 
ermöglichen. Dem EVB-Pool soll ein 
erweitertes Zugriffsrecht auf die Daten, 
insbesondere auf Vollzugspläne und 
Vollzugsplanfortschreibungen der JVA 
ermöglicht werden. Dies würde die 
gemeinsame Arbeit erheblich vereinfachen. 
Derzeit sind beide Systeme noch nicht 
ausreichend miteinander verbunden. Die 
technische Umsetzung ist aber zumindest 
innerhalb der JVA möglich. 

 
ü Die Wieder-Besetzung der Koordinatoren-
stelle und die ĂNeuausrichtungñ der 
Kooperation im EVB-Pool wird im Zentrum 
des 1. Halbjahres 2009 stehen ï auch mit der 
veränderten Aufgabenstellung und Koope-
ration mit der JVA. 

 
ü Die begonnene Entwicklung von Kennzahlen 

zur Beurteilung der Qualität und Effizienz der 
Arbeit insgesamt und jedes EVB-Pool-
Mitarbeiters ist fortzusetzen. Die begonnene 
standardisierte Dokumentation der EVB-Pool-
Fallarbeit war ein erster Schritt dazu. Vom 
Auftraggeber, dem Senator für Justiz, wird 
die Entwicklung von Kennzahlen gefordert, 
für die weitere EVB-Arbeit miteinander sind 
Kennzahlen unbedingt notwendig. 
Über die Weiterentwicklung eines 
standardisierten Verfahrens der EVB-
Arbeitsweise, insbesondere einer standar-
disierten Problemanalyse und ïbearbeitung, 
Dokumentation usw., lassen sich Kennzahlen 
ermitteln. Diese wichtigen Schritte der EVB-
Arbeit müssen einheitlich definiert werden. 
Standardisierte Verfahren erlauben 
Kausalitäten, Faktoren zu erkennen, Erfolg zu 
definieren, zu messen, zu vergleichen, 
Qualität zu entwickeln. Nur wenn klar ist, was 
getan werden muss, kann überprüft werden, 
ob alles getan wurde. Wenn nichts geregelt 
ist, wird im Zweifelsfall im Nachhinein 
entschieden, was noch alles hätte getan und 
dokumentiert werden müssen. Diese 
Standardisierung verhindert nicht individuelle 
Hilfe- und Unterstützungsplanung, verhindert 
nicht kreatives, individuelles Handeln, 
sondern hilft dem einzelnen EVB-Pool-MA in 
der professionellen Vorgehensweise, 
fachlichen Dokumentation, der Arbeits- und 
Terminplanung, der Selbstkontrolle und 
Evaluation. Diese Vorgehensweise kann 
Grundlage für das Erstellen von 
Fachberichten werden. Nur wenn eine 
Dokumentation standardisiert erfolgt, ist 
gewährleistet, dass in jedem Fall die 
relevanten Informationen gesammelt werden 
und bereit stehen. Bei nicht standardisierter 
Berichterstattung kann kein einheitliches 
Niveau sichergestellt werden. 
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100 Fälle in der Vorsteuerung 
 
davon: 
49 Fälle an EVB-Pool Mitarbeiter verteilt  
(sind in den jeweiligen Statistiken der  
MitarbeiterInnen erfasst) 
 
51 Fälle ohne Zuweisung an  
EVB-Pool-MitarbeiterInnen 

Die Umsetzung einer standardisierten EVB-
Arbeitsweise wird nicht nur die Arbeit und 
Qualität dieses Projektes verbessern, 
sondern Einfluss auf die Anbieter von 
Nachentlassungshilfen haben, die den dann 
fachlich einwandfrei erhobenen Bedarfen mit 
ihren Angeboten besser entsprechen können. 
Selbst Veränderungen im Ablauf des 
Vollzuges sind möglich. 
 
- Für die weiblichen und männlichen 
Inhaftierten soll das Konzept einer 
spezifischen Gruppenarbeit ĂEntlassungs-
vorbereitungñ entwickelt und der 
Anstaltsleitung vorgelegt werden. 
 
- Schnittstellenregelungen sollen halbjährlich 
überprüft und aktualisiert (insbesondere der 
U-Haft, EFS- und Kurzstrafenbereich) 
werden. 
 
- Eine spezifische Verfügung zur Regelung 
der Zuständigkeiten im Drogenhilfe- und 
 Suchtbereich sollte gemeinsam mit der 
internen Drogenberatung entwickelt werden. 
 
- Die Koordination soll ein Handbuch zu 
Arbeitsstandards des EVB-Pool erstellen. 
 
- Von der Koordination sollen Maßnahmen 
zur Entwicklung von Kennzahlen konzipiert 
werden. 
 
- Die Mitarbeiter des EVB-Pools sollen 
möglichst in allen JVA Abteilungen eingesetzt 
werden. Auf diesem Wege soll der Prozess 
zur Ermittlung und Bewertung von 
Kennzahlen objektiviert werden. 
 
- Es wird verstärkt auf eine ausgeglichene 
Fallverteilung hingewirkt. 
 
- Die Mitarbeiter des EVB-Pools sollen ihre 
Präsenz in der JVA nach Möglichkeit weiter 
ausbauen und ihre Anbindung an das 
KompetenzCentrum intensivieren. 

 

11. Datenauswertung 
 
Die Auswertung der Daten des EVB-Pools wurde 
im Jahre 2008 von den 3 beteiligten Trägern 
separat durchgeführt. 
Der Verein Hoppenbank wertete zwei Datenbanken 
aus 
 

- Koordination  / Frau Vrbancic 
- Durchführung / Herr Rudloff 

 
 
 
 
 

A. Im Bereich der Koordination wurden  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erfasst. 
 
B. Im Bereich der Durchführung der EVB-Arbeit 
wurden 130 Fälle bearbeitet 
 
 davon: 
 64 Fälle EFS 
 18 Fälle U-Haft 
 33 Fälle Kurzstrafenvollzug 
 15 Fälle  Strafhaft 
 
In 45 Fällen wurden die Klienten in kostenpflichtige 
Maßnahmen vermittelt. 
 
C. Im Projekt U-Haft-Reduzierung wurden von den 
Mitarbeitern des Vereins Hoppenbank (Herr 
Nehles) insgesamt 16 Inhaftierte für die Aufnahme 
in Betreuungseinrichtungen beraten - wovon 9 
Klienten dahin entlassen wurden. 
 
Zu A.: 
Im Teil II sind 51 Fälle erfasst worden (keine 
Zuweisung zu EVB-Pool-MitarbeiterInnen) mit den 
Ablehnungsgründen. 
Die zugewiesenen 49 Fälle sind von den jeweiligen 
MitarbeiterInnen erfasst. 
 
Zu B.: 
In Teil I sind die 130 bearbeiteten Fälle 
ausgewertet. 
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Jahresauswertung EVB-Pool Hoppenbank e. V. 2008 
 
 
Teil I Erhebung zu den Klienten N = 130 männliche Klienten 

 
 

 
 

Alter Anzahl Prozent 

22 - 29 Jahre 42 33,60% 

30 - 39 Jahre 46 36,80% 

40 - 49 Jahre 25 20,00% 

50 - 59 Jahre 10 8,00% 

über 60 Jahre 2 1,60% 

Summe 125 100,00% 
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Staatsangehörigkeit N = 130 

 
 

Staatsangehörigkeit Anzahl Prozent 

deutsch 107 82,31% 

deutsch mit Migrationshintergrund 3 2,31% 

deutsch/GUS 7 5,38% 

iranisch 1 0,77% 

nigerianisch 1 0,77% 

polnisch 2 1,54% 

russisch 2 1,54% 

spanisch 1 0,77% 

syrisch 1 0,77% 

türkisch 5 3,85% 

Summe 130 100,00% 

Durchschnittsalter Minimum Maximum 
35,43 22 68 
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Familienstand  N = 130 
 

Familienstand Anzahl Prozent 

ledig 115 88,46% 

geschieden 11 8,46% 

getrennt lebend 2 1,54% 

verheiratet 1 0,77% 

verwitwet 1 0,77% 

Summe 130 100,00% 

 

Familienstand

ledig

88%

getrennt lebend

2%

geschieden

8%

verheiratet

1%

verwitwet

1%

 
 
 

Schulische Bildung  N = 130 

 
Schulform ohne 

Abschluss  
mit 
Abschluss  

Prozent ohne 
Abschluss 

Prozent mit 
Abschluss 

Hauptschule 24 49 25,53% 52,13% 

Realschule 1 11 1,06% 11,70% 

Sonderschule 2 5 2,13% 5,32% 

Gymnasium 0 2 0,00% 2,13% 

Gesamt 27 67 28,72% 71,28% 

unbekannt 36 0   

 

25,53%

52,13%

1,06%

11,70%

2,13%

5,32%

0,00%
2,13%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Hauptschule Realschule Sonderschule Gymnasium

Schulische Bildung

Prozent ohne Abschluss Prozent mit Abschluss
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Berufsausbildung N = 130 

 
Ausbildung mit Abschluss ohne Abschluss  mit Abschluss  ohne Abschluss 

ja 27 23 28,72% 24,47% 

keine 0 44  46,81% 

Summe 27 67   

unbekannt 0 36   

 

28,72%

24,47%

46,81%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

ja keine

Berufsausbildung

 mit Abschluss  ohne Abschluss

 
 
 

Wohnsituation der erfassten Klienten vor Inhaftierung N = 130 

 
Wohnung Anzahl Prozent 

ohne festen Wohnsitz 68 52,31% 

Notunterkunft in HB 19 14,62% 

 ja, mit eigenem Mietvertrag in HB 28 21,54% 

aus Maßnahmen in HB 5 3,85% 

bei Eltern in HB 4 3,08% 

 ja, mit eigenem Mietvertrag außerh. HB 2 1,54% 

bei Freunden in HB 2 1,54% 

bei Vater außerh. HB 1 0,77% 

ja, mit Partnerin 1 0,77% 

Summe 130 100,00% 

 

Wohnung vorhanden vor Inhaftierung

52,31%

14,62%

21,54%

3,85%

3,08%

1,54%

1,54%

0,77%

0,77%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

ofW

Notunterkunft in HB

 ja, mit eigenem Mietvertrag in HB

aus Maßnahmen in HB

bei Eltern in HB

 ja, mit eigenem Mietvertrag außerh. HB

bei Freunden in HB

bei Vater außerh. HB

ja, mit Partnerin
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Einkommenssituation der erfassten Klienten vor Inhaftierung N = 130    

 
                                                                                                
Einkommen vor Inhaftierung 

Zahl Prozent 

ALG_1 6 6,38% 

ALG_2 65 69,15% 

Arbeit 10 10,64% 

Rente 1 1,06% 

SGBXII 2 2,13% 

ohne 10 10,64% 

Summe 94 100,00% 

unbekannt geblieben 36 27,69% 

Summe 130 100,00% 

 

6,38%

69,15%

10,64%

1,06%
2,13%

10,64%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

ALG_1 ALG_2 Arbeit Rente SGBXII ohne

Einkommen vor Inhaftierung

 
 
 

Einkommenssituation der erfassten Klienten nach Inhaftierung N = 130    

 
Einkommen nach Inhaftierung Anzahl Prozent 
ALG_1 17 19,10% 
ALG_2 66 74,16% 
Arbeit 3 3,37% 
Rente 1 1,12% 
SGB XII 2 2,25% 
Summe 89 100,00% 
unbekannt geblieben 41 31,54% 
Summe 130 100,00% 

 

19,10%

74,16%

3,37%
1,12%

2,25%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

ALG_1 ALG_2 Arbeit Rente SGB XII

Einkommen nach Inhaftierung
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Beginn der Straffälligkeit in Lebensphasen N = 130 

 
Beginn der Straffälligkeit Zahl Prozent 

Erwachsener 76 65,52% 

Jugend 34 29,31% 

seit Kindheit auffällig 6 5,17% 

Summe 116 100,00% 

unbekannt geblieben 14 10,77% 

Summe 130 100,00% 

 

Beginn der Straffälligkeit

 seit Kindheit

auffällig

5,17%

Jugend

29,31%

Erwachsener

65,52%

 
 
 

Beschäftigung der erfassten Klienten während der Inhaftierung in der  JVA  N = 130 

 
Tätigkeit Anzahl Prozent 

ja 53 56,38% 

nein 41 43,62% 

Summe 94 100,00% 

unbekannt 36 27,69% 

Summe 130 100,00% 

 

Beschäftigung der erfassten Klienten während der Inhaftierung

56,38% 43,62%

0,00% 50,00% 100,00%

ja nein
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Überblick des Anteils von Erst- und Mehrfachinhaftierungen  N = 130 

 
Inhaftierung Zahl Prozent 
Erstinhaftiert 23 18,85% 
Mehrfach inhaftiert 99 81,15% 
Summe 122 100,00% 
unbekannt 8 6,15% 
Summe 130 100,00% 

 

Erst- und Mehrfachinhaftierungen

18,85% 81,15%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Erstinhaftiert Mehrfach inhaftiert

 
 
 

Hafterfahrung der  Klienten  N = 130 

 
Hafterfahrung in Monaten Zahl Prozent 

1 bis 12 Monaten 21 24,42% 

13 bis 24 Monaten 15 17,44% 

25 bis 36 Monaten 9 10,47% 

37 bis 48 Monaten 11 12,79% 

49 bis 60 Monaten 8 9,30% 

über 60 Monaten 22 25,58% 

Summe 86 100,00% 

unbekannt 44 33,85% 

Summe 130 100,00% 

 

24,42%

17,44%

10,47%

12,79%

9,30%

25,58%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1 bis 12 13 bis 24 25 bis 36 37 bis 48 49 bis 60 über 60 

Hafterfahrung in Monaten
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Überblick der Vorstrafen  N = 130 

 
Vorstrafen Zahl Prozent 

ja 98 83,05% 

nein 20 16,95% 

Summe 118 100,00% 

unbekannt 12 9,23% 

Summe 130 100,00% 

 

Vorstrafen

83,05% 16,95%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

ja nein

 
 

Überblick zur Situation noch offener Verfahren bei den erfassten Klienten  N = 130 

 
Offene Verfahren Zahl Prozent 

ja 31 26,05% 

nein 88 73,95% 

Summe 119 100,00% 

unbekannt 11 8,46% 

Summe 130 100,00% 

 

Offene Verfahren

26,05%

73,95%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

ja nein
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Schuldensituation der erfassten  Klienten N = 130 

 
Höhe der Schulden Anzahl Prozent 

bis 1000 ú 6 6,82% 

bis 2500 ú 4 4,55% 

bis 5000 ú 13 14,77% 

bis 10000 ú 12 13,64% 

mehr 19 21,59% 

unbekannte Höhe 20 22,73% 

keine 14 15,91% 

Summe 88 100,00% 

unbekannt geblieben 42 32,31% 

Summe 130 100,00% 

 

6,82%

4,55%

14,77% 13,64%

21,59%
22,73%

15,91%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

bis 1000 ú bis 2500 ú bis 5000 ú bis 10000 ú mehr unbekannte

Höhe

keine

Schuldensituation

 
 
 

Schuldenregulierung   N = 130 

 
Schuldenregulierung Zahl Prozent 

abgelehnt 2 2,53% 

läuft bereits 7 8,86% 

nicht notwendig 7 8,86% 

notwendig, (wird) eingeschaltet 63 79,75% 

Summe 79 100,00% 

unbekannt geblieben 51 39,23% 

Summe 130 100,00% 
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79,75%

8,86%8,86%

2,53%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

abgelehnt läuft bereits nicht notwendig notwendig, (wird)

eingeschaltet

Schuldenregulierung

 
 
 

Suchtabhängigkeit N = 130 

 
Sucht Anzahl Prozent 

illegale 54 51,43% 

legale 16 15,24% 

Mischform 17 16,19% 

Spielsucht 1 0,95% 

ohne 17 16,19% 

Summe 105 100,00% 

unbekannt geblieben 25 19,23% 

Summe 130 100,00% 

 

51,43%

15,24% 16,19%

0,95%

16,19%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

illegale legale Mischform Spielsucht ohne

Suchtabhängigkeit
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Angaben zu Substitution N = 88 

 
Substituiert 27,27% 24 

nicht substituiert 72,73% 64 

Summe 100,00% 88 

 

Klienten substituiert

27,27% 72,73%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

substituiert nicht substituiert

 
 
 

Dauer der Suchtabhängigkeit N = 130 

 
Seit wann Anzahl Männer Prozent 

1 bis 3 Jahre 4 5,13% 

4 bis 6 Jahre 9 11,54% 

7 bis 10 Jahre 21 26,92% 

11 bis 15 Jahre 17 21,79% 

16 bis 20 Jahre 11 14,10% 

über 20 Jahre 16 20,51% 

Summe 78 100,00% 

unbekannt 52 40,00% 

Summe 130 100,00% 

 

5,13%

11,54%

26,92%

21,79%

14,10%

20,51%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1 bis 3 Jahre 4 bis 6 Jahre 7 bis 10 Jahre 11 bis 15

Jahre

16 bis 20

Jahre

über 20 Jahre

Dauer der Suchtabhängigkeit
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Bisherige Erfahrungen in Hilfesystemen N = 130 

 
Erfahrungen in Hilfesystemen Anzahl Prozent 

Straffälligenhilfe 31 29,81% 

Jugendhilfe 18 17,31% 

Drogenhilfe 23 22,12% 

Hilfe im psych. Bereich 3 2,88% 

keine 29 27,88% 

Summe 104 100,00% 

unbekannt geblieben 26 20,00% 

Summe 130 100,00% 

 

29,81%

17,31%

22,12%

2,88%

27,88%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Straffälligenhilfe Jugendhilfe Drogenhilfe Hilfe im psych.

Bereich

keine

Erfahrungen in Hilfesystemen

 
 
 

Zuordnungen der Bearbeitungsfälle zu den einzelnen Vollzugsabteilungen (VA) von EVB-
Pool-MA Hoppenbank e.V.   N = 130 

 
 

VA 21 Untersuchungshaft und Ersatzfreiheitsstrafen Männer 77 

VA 22 bis VA 25 Strafhaftabteilungen Männer 16 

VA 26 Kurzstrafenvollzug / Bremerhaven 34 

VA 27 Offener Vollzug Männer / Bremen, Am Fuchsberg 1 

VA 28 Jugendvollzug / Oslebshausen 0 

Lazarett 2 

Summe 130 
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59,23%

12,31%

26,15%

0,77% 0,00% 1,54%

VA 21 VA 22 bis VA 25 VA 26 VA 27 VA 28 Lazarett

Klienten mit Zuordnung zu den einzelnen Vollzugsabteillungen (VA)

 
 
 

Fallbearbeitungen und Einsatzort des EVB-Pool-MA von Hoppenbank e.V. N = 130 

 
Zuweisung durch Anzahl Prozent 

eigener Antrag/EFS 6 4,62% 

Hinweis EFS- Projekt 58 44,62% 

eigener Antrag/U-Haft 15 11,54% 

JVA (VAL,SD o.a) 35 26,92% 

Koordination 16 12,31% 

Summe 130 100,00% 

 

Zuweisung durch

4,62% 44,62% 11,54% 26,92% 12,31%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

eigener Antrag/EFS Hinweis EFS-Projekt eigener Antrag/U-Haft JVA (VAL,SD o.a) Koordination
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Ergebnisse aus den Fallbearbeitungen EVB-Pool-MA von Hoppenbank e. V. N = 130 

 
 

Maßnahmenbezogenes Gesamtergebnis:  

Einleitung kostenpflichtiger Maßnahmen in   45 
Fällen 

keine Einleitung kostenpflichtiger Maßnahmen in   85 
Fällen 

Summe   130 
Fälle 

 
 

Vermittlung der Klienten in Maßnahmen N = 45 

 
Maßnahmeart Zahl Prozent 

ambulante Betreuung 27 60,00% 

stationäre Betreuung 16 35,56% 

stationäre Therapie 2 4,44% 

Summe 45 100,00% 

 
 

Maßnahmeart

60,00% 35,56% 4,44%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

ambulante Betreuung stationäre Betreuung stationäre Therapie

 
 
 

Ergebnis der Vermittlung in kostenpflichtige Maßnahmen  N = 45 

 
Name der Einrichtung Zahl Prozent 

AHAB 18 40,00% 

AIDS-Hilfe 1 2,22% 

AIDS-Hilfe Bremen (amb. Betreuung) 1 2,22% 

Diakonie-Krankenhaus Elbingerode 1 2,22% 

Haus Fedelhören 13 28,89% 

IBEWO 8 17,78% 

Initiative zur Sozialen Rehabilitation 1 2,22% 

Substitution WG Walle 1 2,22% 

WG Psychose + Sucht 1 2,22% 

Summe 45 100,00% 
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Name der Einrichtung

40,00%

17,78%

2,22%

2,22%

2,22%

2,22%

28,89%

2,22%

2,22%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%25,00% 30,00% 35,00%40,00% 45,00%

AHAB

AIDS-Hilfe

AIDS-Hilfe Bremen

(amb. Betreuung)

Diakonie-Krankenhaus

Elbingerode

Haus Fedelhören

IBEWO

Initiative zur Sozialen

Rehabilitation

Substitutions WG

Walle

WG Psychose + Sucht

 
 
Begründung bei Fällen ohne Einleitung kostenpflichtiger Maßnahme N = 85 

 
EVB-Pool-Angebote werden abgelehnt, da inzwischen neue 
Perspektive 

35 41,18% 

interner Dienst der JVA ist für Maßnahme zuständig 13 15,29% 
externe Dienste sind zuständig 8 9,41% 
alle zuständigen Hilfesysteme lehnen Maßnahmen ab 7 8,24% 
vorzeitige Entlassung aus der Haft, meldet sich nicht in 
Einrichtung 

6 7,06% 

keine Entlassung, weitere Inhaftierung 13 15,29% 
auslandsrechtlicher Aufenthaltsstatus verhindert Einleitung 
kostenpfl. M. 

2 2,35% 

Flucht 1 1,18% 
Summe 85 100,00% 
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keine Einleitung kostenpflichtiger Maßnahmen

41,18%

15,29%

9,41%

8,24%

7,06%

15,29%

1,18%

2,35%

0,00

%

5,00

%

10,0

0%

15,0

0%

20,0

0%

25,0

0%

30,0

0%

35,0

0%

40,0

0%

45,0

0%

EVB-Pool-Angebote werden abgelehnt, da

inzwischen neue Perspektive

interner Dienst der JVA ist für Maßnahme

zuständig

externe Dienste sind zuständig

alle zuständigen Hilfesysteme lehnen

Maßnahmen ab

vorzeitige Entlassung aus der Haft, meldet

sich nicht in Einrichtung

keine Entlassung, weitere Inhaftierung

auslandsrechtlicher Aufenthaltsstatus

verhindert Einleitung kostenpfl. M.

Flucht

 
 

Übersicht der insgesamt in Anspruch genommener oder anvisierten flankierenden 
Maßnahmen durch direkte Zuarbeitung oder Empfehlung: 

 
 

 durch EVB-Pool-MA 

Berufshilfebüro 33 

Zentrale Fachstelle Wohnen 24 

Schuldnerberatung 3 

Sozialberatung 5 

Übergangssubstitution 3 

Selbsthilfegruppe 1 

Pola-Gruppe 1 

AIDS-Hilfe 1 

Suchtberatung 1 

Summe 72 
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